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                                                                                                                                                        V.i.S.d.P.
Herrn  Frau
………………..

………………..

………………..

………………..

………………...
Betreff:
Fragen zur EU-VERFASSUNG an unsere Politiker und Gewerkschafter
Sehr geehrter Herr ……Sehr geehrte Frau………….,

am 29. Oktober 2004 wurde der EU-Verfassungsentwurf durch die Staats - und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU unterzeichnet. Er soll am 01. November 2006 - nach der erforderlichen und bis dahin abzuschließenden Ratifizierung durch jeden einzelnen Mitgliedsstaat - in Kraft gesetzt werden. Durch die EU-Verfassung werden in einem einzigen Rechtsakt sämtliche europäischen Verträge ersetzt. Sie betrifft 25 Mitgliedsstaaten und ca. 450 Millionen Menschen. Sie gilt auf unbegrenzte Zeit und stellt eine grundlegende Weichenstellung für die Zukunft all dieser Menschen dar.

„Bundeskanzler Gerhard Schröder hat klar gemacht, dass in Deutschland die Verfassung keine Volksbefragung vorsieht. Wie andere Staaten vorgehen, sei ihre Sache, und müsse respektiert werden, sagte der Bundeskanzler“ (Neues vom Kanzler, 15. Juli 2004; http://www.bundeskanzler.de/Neues-vom-Kanzler).
Diese „Klarmachung“ über eine von unseren Politikern nicht erwünschte Beteiligung  der BürgerInnen an der Mitgestaltung eines zukünftigen Europa, sowie eine fehlende öffentliche Diskussion über die EU-Verfassung sind Ausdruck eines grundlegenden Demokratiedefizits. Die wohlfeile Formulierung "Geleitet von dem Willen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas, ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten. . ." in der Präambel der neuen Europa-Verfassung nimmt sich gegen die praktizierte Realpolitik wie blanker Hohn aus. 

Die nationale Diskussion über Parallel-/ oder Schattengesellschaften könnte sich schon bald auf europaweiter Ebene zuspitzen: auf der einen Seite das Europa der Konzerne und Global Player und deren Handlangern, den Politikern. Auf der anderen Seite das Europa unmündiger

Bürger und Bürgerinnen, von vornherein ohne Einflussnahme, marginalisiert und an den Rand gedrängt.

Ist dies das Europa, das Sie sich vorstellen? Ist es das Europa, dass Sie verantworten können und möchten? Wir wollen ein Europa

· des Friedens und der Abrüstung 

· ohne die Diktatur der Finanzmärkte 

· mit offenen Grenzen und ohne Rassismus 
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· ohne Arbeitslosigkeit und Armut 

· mit gleichen sozialen Rechten für alle 

· mit umfassenden Bürger- und Menschenrechten 

· der kulturellen Vielfalt 
· der Nachhaltigkeit

Mit der vorgelegten Verfassung ist eine Weiterentwicklung Europas in diesem Sinne nicht gewährleistet.
Wir bitten deshalb Sie - als Volksbeauftragte(n) – (oder je nach Adressat:) – als Gewerkschafter –um Ihre Stellungnahme zu folgenden kritischen Fragen, die sich aus dem Text der Verfassung ergeben. 

Wir freuen uns über Ihre Antworten, aber auch über Ideen und Anregungen, um, ausgehend von den Fragestellungen, in einen offenen und öffentlichen Diskurs hier vor Ort treten zu können.

Wenn Sie uns Ihre Antworten für ATTAC Augsburg in das anhängende Word-Dokument mit dem Fragenkatalog schreiben, erleichtert das sehr die Auswertung.
Ihre Antworten erbitten wir an
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mit freundlichen Grüßen


xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Fragen zur EU-VERFASSUNG an unsere Politiker und Gewerkschafter 
Namhafte Politologen und Völkerrechtler beanstanden, dass mit dem Vorrang der EU-Verfassung (Art. I-6) wichtige Grundsätze unseres „Deutschen Grundgesetzes“ im sozialen und militärischen Bereich verlassen werden. Das sind

· die Sozialpflichtigkeit des Eigentums (GG Art. 14+15)
· das Sozialstaatsgebot ( aus dem sich z.B. Rentenrechte herleiten) (GG Art.20)
· das Friedensgebot mit Beschränkung des Militärs auf Verteidigung.(GG Art.26)

- 2 -

Zu diesen Themen haben wir Fragen, die die EU-Verfassung betreffen:
1  Was halten Sie von solcher Verfassungs-Priorität?:
· EU-Verfassungs-Grundsätze wie die „offene Marktwirtschaft mit freiem,    unverfälschtem Wettbewerb“   (Art. III-177+I-3)  und die „unternehmerische Freiheit“ (Art. II-76)  stehen über allen sozialen Rechten, die den Belangen für eine neoliberale, sprich kapitalistische, Wirtschaftsordnung untergeordnet werden.

2.  Das verdeutlichen die Inhalte von Verfassungsartikeln, wie folgende – und wie stehen Sie dazu? 
· Sozialpolitik trägt „der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten, Rechnung“ (Art.III-209). Die Menschen müssen funktionieren durch ihre „örtliche und berufliche Verwendbarkeit, ihre Mobilität und Anpassung an Veränderungen der Produktionssysteme.“ (Art. III- 203 und 219). Anstelle eines Rechts auf Arbeit gibt es nur noch „das Recht zu arbeiten“ (Art. II-75).

3.  Was halten Sie davon, dass Kapitaleinsatz zur rücksichtslosen Gewinnsteigerung und für weltweite Börsen-Spekulationen erleichtert wird ? Denn immer häufiger werden die Voraussetzungen für diese Raffgier geschaffen durch Lohndumping, Arbeitsplatz-Abbau und -Verlagerung in sogenannte Billigländer.
· Diese lt. Verfassung möglichst ungehemmte Wirtschaft soll unterstützt werden durch „freien Personen-, Waren-, Dienstleistungsverkehr und die Freizügigkeit des Kapitalverkehrs“ (Art. I-4 / III-177+178 / III-156ff). Hinzu kommt der Schutz für „Eigentums-Besitz und –Nutzung“ (Art. II-77) -- ohne soziale Verpflichtung!!

4.   Ist Ihnen bewusst, dass der Trend zur Anpassung an möglichst niedrige soziale Standards eingeleitet wird?
· wenn (nach Art. III-209) unter den genannten Wettbewerbs-Bedingungen ein „die Abstimmung der Sozialordnungen begünstigendes Wirken“ gefordert wird. 
· Das ist der Weg zu Entwicklungen, wie sie durch die z. Zt. diskutierte Bolkestein-Dienstleistungs-Richtlinie ausgelöst würden, zu Lasten von Arbeitnehmern und kleinen Unternehmen.

5. Sehen Sie auch, dass die Gestaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge in den Mitgliedsländern sehr erschwert wird?
· Föderatives Wirken und das im Grundgesetz verankerte Prinzip, hierarchische Zuständigkeit von unten nach oben zuzulassen, also der „Grundsatz der Subsidiarität“, wird mit der EU-Verfassung eingeschränkt. (Art. I-11)


6. Sollen Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge privatisiert und dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt werden?
· Sensible Bereiche wie Wasser, Verkehr, Gesundheit, Bildung sollen der staatlichen Vorsorge entzogen und den Schutz vor dem Zugriff Gewinn orientierter privater Unternehmen verlieren. Für diese Liberalisierung der „öffentlichen Dienste“ gibt es in den Artikeln der EU-Verfassung eine Reihe von Festlegungen  (Art. III-122 + III-166ff + III-130 + III-172).
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7. Werden Ökologie und Umweltschutz genügend berücksichtigt?
· Profit hat auch hier Vorrang vor Ökologie. Ein Beispiel:
So fordert Art. III-227 für die Landwirtschaft als oberstes Ziel Produktivitätssteigerung anstelle von Ökologie und Umweltschutz: : „Förderung des technischen Fortschritts, Rationalisierung der Erzeugung, Einsatzsteigerung bei Produktionsverfahren und Arbeitskräften“.

· In der Entwicklungspolitik fehlt es zudem an Schutzmaßnahmen für die heimische Wirtschaft der Drittweltländer, ohne die sie ihrer Lebensgrundlagen durch die Übermacht des Welthandels beraubt werden


8. Wie verträgt sich die allgemeine Bekundung zu friedlicher Konfliktlösung mit der stetigen Aufrüstungsverpflichtung,---- a)
der Einrichtung einer Rüstungsagentur --- b)
und einer hochgerüsteten Spezial-Eingreiftruppe der EU zum weltweiten Einsatz sogenannter Krisenbewältigung? --- c)
· a)   Alle 25 Mitgliedsstaaten sind zu Aufrüstung und steter Rüstungsmodernisierung verpflichtet.  (Art. I-41 + III-311)
· b)   Für „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ wird die„Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur)“ geschaffen.
--- früherer Name „Rüstungsagentur“   (Art. I-41 + III-311)
· c)   Eine ständige EU-Eingreiftruppe kann weltweit mit schnellen Kampfeinsätzen vom Europäischen Rat  (EU-Ministerrat) beauftragt werden   – und das EU-Parlament muss lediglich auf dem Laufenden gehalten werden.
(Art. III-312 + Protokoll S.371/372 + Art. 309 + 310 +I-41)
· Unter dem Vorwand der Friedenssicherung wird in Wirklichkeit militärische Aufrüstung für Weltmachtpolitik betrieben, ganz im Sinne der Sicherung von EU-Wirtschaftsinteressen.



9. Wie ist abgesichert, dass keine Militäreinsätze ohne parlamentarische Zustimmung und dass keine Angriffskriege möglich sind?
· Beides ist nicht ausgeschlossen -> siehe Erläuterung  8c.



10.  Attac unterstützt in Europa den Widerstand gegen die Ratifizierung dieser Verfassung. Wir setzen uns für einen neu zu gestaltenden Verfassungsprozess von unten ein, der durch die breite Beteiligung der Zivilgesellschaft zu einer neuen Verfassung führt, die den demokratischen Idealen der Demokratie und sozialen Gerechtigkeit angemessen ist.
Für die übereilte Verabschiedung der vorgelegten Verfassung – in Deutschland auch noch ohne Referendum – besteht keine Notwendigkeit. Denn als zentrales Vertragswerk der EU bleibt der „Vertrag von Nizza einschließlich Beitrittsvertrag 2003“ bis zum Inkrafttreten einer „Europäischen Verfassung“ gültig.
Halten Sie es für richtig, diesen Inhalt der EU-Verfassung schon in Kürze zu ratifizieren und keinen Volksentscheid darüber zuzulassen?  --- und warum?
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